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 Veröffentlicht am 30.06.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

AVG §67 Abs2 Z2;

AVG §67a Abs1 Z2;

Rechtssatz

Das Fehlen der Bezeichnung der belangten Behörde in einer Maßnahmenbeschwerde (Beschwerde gegen

unmittelbare verwaltungsbehördliche Befehlsgewalt und Zwangsgewalt an den unabhängigen Verwaltungssenat bildet

keinen Inhaltsmangel, der einer Verbesserung nach § 13 Abs 3 AVG nicht zugänglich wäre.

Schlagworte
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